
 KURZPAPIER ZUM POST-2030-KLIMARAHMEN DER EU

Kurs auf Klimaneutralität:  
Für ein unabhängiges, freies  
und lebenswertes Europa
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Einleitung 

Die geopolitische Lage fordert einen klaren Klimaplan der Europäische Union (EU). Energiepreisschocks 
durch Kriege haben in den letzten Jahren die Abhängigkeit der EU von fossilen Energieimporten schonungs­
los offengelegt. Mit konsequenten Schritten zur Klimaneutralität wird die EU unabhängiger, widerstands­
fähiger und wettbewerbsfähiger. Vor allem aber steigert der Weg zur Klimaneutralität bis spätestens 2050  
die Lebensqualität und sichert eine lebenswerte Zukunft für die über 450 Millionen Bürger*innen der EU.

Das „Fit for 55“-Paket hat den Kurs bis 2030 gesetzt. Seine zügige und vollständige Umsetzung ist ent­
scheidend, um in den 2030er Jahren auf dem richtigen Weg zu Klimaneutralität, Unabhängigkeit und 
wirtschaftlichem Wohlergehen zu sein. Nun steht die nächste Etappe an: Die EU muss die gesetzlichen 
Grundlagen schaffen, um das Ziel für 2040 zuverlässig zu erreichen und die Emissionsreduktion konse­
quent voranzutreiben. Die europäischen Gesetzgeber haben jetzt die Chance, aus den aktuellen Krisen zu 
lernen und mit einer zukunftsweisenden Klimagesetzgebung den Kurs auf ein unabhängiges, lebenswertes 
und wirtschaftlich starkes Europa zu setzen. Dafür muss die EU entschlossen auf erneuerbare Energien als 
Sicherheit- und Freiheitsenergien setzen, die Energieeffizienz vorantreiben und den Verbrauch von Energie 
und Ressourcen senken. Das lässt sich erreichen, indem die EU die zentralen Säulen ihrer Klimaarchitektur 
auf eine 90-prozentige Emissionsreduktion bis 2040 ausrichtet, stärkt und mit durchdachten Maßnahmen 
ergänzt. Bestehende erfolgreiche Instrumente wie die Klimaschutzverordnung (ESR), der EU-Emissionshan­
del (ETS) und sektorale Regelungen wie die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) und die Energieeffizienz­
richtlinie (EED), müssen dafür dringend fortgeführt und auf folgende Grundpfeiler gestützt werden:

 ��Ein klarer, verbindlicher und gerechter Ausstieg aus fossiler Energie. Die EU muss die Energiewende 
konsequent und ohne Schlupflöcher und Scheinlösungen umsetzen. Erneuerbare Energien kombiniert 
mit Energieeffizienz, verstärkten Elektrifizierungsanstrengungen, sparsamer Ressourcennutzung und 
einer Senkung des absoluten Energieverbrauchs, bilden die Grundlage für Energiesouveränität und 
eine nachhaltige Wirtschaft.

 �Stabilität und Kontinuität in der CO2-Bepreisung. Ein vorhersehbares, verlässlich ansteigendes Preis-
signal im Emissionshandel (ETS I & II) schafft Planbarkeit, fördert zukunftsfähige Investitionen und 
belohnt Innovation. Die Dekarbonisierung von Gebäuden und Verkehr muss durch sozial-gestaffelte 
Ausgleichsmaßnahmen begleitet werden. 

 �Verbindliche Emissionsreduktion bis 2040. Nationale Reduktionsziele müssen klar definiert, auf 90 
Prozent Emissionsreduktion innerhalb der EU ausgerichtet und ohne Hintertüren umgesetzt werden. 
Die zentralen Elemente des „Fit for 55“-Pakets müssen gestärkt und durch ein kohärentes Maßnah-
menpaket ergänzt werden.

Der Erfolg der EU-Klimapolitik hängt entscheidend von den notwendigen Investitionen ab. Eine umfassende 
Positionierung der Umweltverbände zum EU-Haushalt finden Sie hier.

https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/gemeinsames-positionspapier-bundesregierung-soll-kurs-fuer
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10 Kernmaßnahmen für einen starken Klimarahmen der EU  
nach 2030
1.	� Fossiler Ausstieg: Die EU vereinbart einen klaren, verbindlichen und gerechten Ausstiegspfad für 

fossiles Gas, Erdöl und Kohle bis spätestens 2040, mit dem sie ihrer globalen Verantwortung für das 
Einhalten des 1,5-Grad-Limits gerecht wird.

2. 	 �90 Prozent Emissionsreduktion in der EU bis 2040: Die EU gestaltet das Post-2030-Paket und alle 
flankierenden Maßnahmen so, dass die Emissionen bis 2040 innerhalb der EU um 90 Prozent sinken. 
Artikel-6-Zertifikate dienen lediglich als Sicherheitsnetz.

3. 	� Emissionshandel I: Die EU hält die Obergrenze für Zertifikate (Cap) ein und beendet die kostenlose 
Zuteilung in allen vom ETS I erfassten Sektoren durch ein verlässliches CO2-Grenzausgleichssystem 
(CBAM) bis spätestens 2034. 

4. 	� EU-Klimaschutzverordnung: Die EU führt die Klimaschutzverordnung mit ihrem bisherigen Geltungs­
bereich fort und setzt verbindliche nationale Emissionsziele. Verbesserte Durchsetzungsmaßnahmen 
sorgen bei Zielverfehlung für automatische und schnelle Nachbesserung. 

5. 	� Ausbau erneuerbarer Energien: Die EU definiert klare und verbindliche Ausbauziele und Strommengen
pfade für den Ausbau erneuerbarer Energien, um die Grundlage für 100 Prozent erneuerbare Energien 
im gesamten europäischen Energiesektor 2040 zu schaffen. Der Ausbau erfolgt flächen- und natur­
schonend. Die EU gibt keine Anreize für fossile kohlenstoffarme Brennstoffe und nicht-erneuerbare 
Energien wie Kernenergie.

6. 	� Elektrifizierung: Die EU entwickelt eine Elektrifizierungsstrategie auf Basis erneuerbarer Energien.  
Bis 2040 sollen 60 Prozent, bis 2050 70 Prozent der Energie elektrisch genutzt werden. So setzt sie  
die Abkehr von fossilen Energieträgern in Gebäuden, im Verkehr und in der Industrie um.

7. 	� Energieeffizienz: Die EU legt verbindliche Energieeffizienzziele für 2040 auf EU- und nationaler Ebene 
fest. Sie reduziert den Primär- und Endenergieverbrauch und verankert das Prinzip „Energy Efficiency 
First“ in allen Politikbereichen. 

8. 	� Natürliche Senken: Die EU setzt Umweltgesetze und Naturschutzstandards ambitioniert um und ver­
schärft diese, wo notwendig, um die bestehenden Ziele im Landnutzungssektor (LULUCF) zu erreichen. 
Für die Zeit nach 2030 setzt sie verbindliche und wissenschaftsbasierte LULUCF-Ziele. Dabei verankert 
die EU-Sanktionsmechanismen bei Zielverfehlung. Verrechnungsmöglichkeiten zwischen Sektoren blei­
ben ausgeschlossen. 

9. 	� Emissionshandel II für Gebäude und Verkehr: Der Emissionshandel II startet ohne weitere  
Verzögerung oder Abschwächung. Die EU sorgt über einen Policy Mix inklusive der Beibehaltung  
der aktuellen CO2-Flottengrenzwerte im Straßenverkehr und einer verschärften Gebäudeeffizienz
richtlinie (EPBD) für nachhaltig zumutbare Preise und verringert Ungleichheiten über gezielte  
Verwendung der Einnahmen.

10.	� Verkehr elektrifizieren: Die EU treibt die Elektrifizierung von Verkehrsmitteln und -infrastruktur  
voran. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur orientieren sich an Energieeffizienz und Naturschutz. 

 
Eine ausführliche Version dieses Positionspapiers mit detaillierteren Forderungen zu den einzelnen The­
menbereichen finden Sie hier.

https://www.dnr.de/publikationen/eu-klimapolitik-nach-2030
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